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Verhaltens- und Ethikkodex  

für Lieferanten 

(Supplier Code of Conduct)  

 
Präambel 

Die Montaplast GmbH ist ein international tätiges Unternehmen. Insbesondere durch 
respektvollen Umgang mit anderen Mentalitäten und Kulturen wird unser Handeln weltweit 
geprägt. Die Montaplast GmbH verpflichtet sich gegenüber ihren Kunden zur Einhaltung 
eines Verhaltenskodex und unternehmenseigener Standards und erwartet dies auch von 
seinen Lieferanten. Montaplast Lieferanten oder jeder andere Dritte welcher in unserem 
Auftrag agiert, hat diesen Prinzipien zu folgen. Integres Handeln, indem Sie Gesetzte, 
Vorschriften und Standards befolgen, ist unser erklärtes Ziel. Zur Erreichung eines 
Mehrwertes für alle Beteiligten ist eine gemeinsame nachhaltige Umsetzung zwingend 
erforderlich. Eine streng gesetzes- und grundsatztreue Geschäftspolitik dient den 
langfristigen Unternehmensinteressen. 

Der Montaplast GmbH Verhaltenskodex fußt auf den Menschenrechtserklärungen und 
Konventionen gegen Korruption der UNO, der OECD Leitsätze für multinationale 
Unternehmen, den Konventionen der Internationalen Arbeitsrechtsorganisation (ILO), den 
Grundsätzen der Rio‐Deklaration der Vereinten Nationen und den -Ten Principles-  die 
dem United Nation Global Compact zugrunde liegen. Sie lassen sich hiervon leiten und 
verpflichten sich, innerhalb ihres Einflussbereiches, die festgelegten Regelungen als 
Mindeststandard anzuerkennen und zur Umsetzung und Einhaltung geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen. Dieser Verhaltenskodex ist ebenfalls für die am 
Produktionsprozess beteiligten Unterlieferanten einzuhalten. 

Als Lieferant der Montaplast GmbH verpflichten Sie sich zu folgenden Mindeststandards: 

Menschenrechte 

- die persönliche Würde, Privatsphäre und Rechte des Individuums zu respektieren 
- auf Arbeit zu verzichten, die die Folge der Ausübung irgendeiner Form von Zwang 

ist (Verbot der Zwangs- oder Pflichtarbeit) 
- auf jede Beschäftigung von Kindern unter dem lokalen gesetzlichen Mindest-

beschäftigungsalter zu verzichten; ist kein Mindestalter gesetzlich festgelegt, 
werden keine Kinder unter 15 Jahren beschäftigt 

- ganz allgemein Personen unter 18 Jahren (junge Arbeitnehmer) nur unter 
Beachtung der für diese Personen geltenden lokalen gesetzlichen Anforderungen 
zu beschäftigen 

- auf jede Form diskriminierenden Verhaltens bezüglich Rasse, ethnischer Herkunft, 
Geschlechts und sexueller Orientierung, Religion, Glaubens, Weltanschauung, 
Behinderung, Alters, Gewerkschaftszugehörigkeit etc. zu verzichten 

- jede Art von sexueller Belästigung zu unterlassen 
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Arbeitsbedingungen 

 
- Eine Vergütung und Entlohnung sowie Sozialleistungen, die den jeweils geltenden 

Gesetzen bzw. Kollektivverträgen entsprechen.  
- Einhaltung der gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Höchstarbeitszeiten. 
- Gewährung von Freitagen und Ferien mindestens im Rahmen der gesetzlichen 

Vorschriften. 
- Ein Arbeitsklima, das es den Beschäftigten ermöglicht, ihre Anliegen zum 

Arbeitsverhältnis einzeln oder kollektiv im Rahmen der geltenden Gesetzgebung 
zur Kollektivvertretung und Gewerkschaftszugehörigkeit und ohne Furcht vor 
Benachteiligungen, in welcher Form auch immer, vorzutragen. 

- Die Respektierung des Rechts der Beschäftigten, ihr Arbeitsverhältnis innerhalb 
vernünftiger Frist aufzulösen. 

- Geeignete organisatorische und andere Maßnahmen im Rahmen des 
Managements der Sicherheits- und Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz. In jedem 
Fall mindestens die Einhaltung der für die Arbeitsplätze jeweils geltenden 
gesetzlichen Vorschriften zum Arbeitsschutz. 

- Sicherstellen, dass die Beschäftigten die Risiken am Arbeitsplatz kennen und zu 
deren Verhütung ausreichend geschult wurden. 

 
Umweltschutz 
 
Wasserverbrauch,  
Wasserqualität und  
Luftqualität ist hier von besonderer Bedeutung. 
 

- Als Lieferant der Montaplast GmbH verpflichten Sie sich zu einem schonenden 
und nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen. In allen Phasen des 
Herstellungsprozesses muss ein optimaler Umweltschutz gewährleistet sein. Dazu 
gehört die Verhütung von Unfällen, die sich negativ auf die Umwelt auswirken 
können, sowie generell die Reduzierung von Emissionen. 

- Potentielle Umweltgefahren werden systematisch identifiziert und beseitigt. Sie 
streben die Wiederverwendung und Wiederaufbereitung von Materialien an.  

 
Konfliktmineralien 
 

- Der Lieferant verpflichtet sich, keine Verwendung von Konfliktmineralien 
zuzulassen. 

 
Material Einhaltung 
 

- Der Lieferant wird sicherstellen, dass die Anforderungen der EU Chemikalien-
verordnung REACH und der EU Vorschrift RoHS (Beschränkung der Verwendung 
bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten) eingehalten 
werden. Dem Lieferanten ist bekannt, dass die Teile nicht eingesetzt werden 
können, wenn diese Anforderungen nicht vollständig und erfüllt sind. 
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Bestechungs- und Korruptionsverbot 
 

- Die Montaplast GmbH ist gegen Korruption und Bestechung. Handlungsweisen, bei 
denen Geschäfte mit unlauteren Mitteln erfolgen, werden nicht toleriert. Mitarbeiter 
der Montaplast GmbH dürfen Geschäftspartnern keinerlei Vergünstigungen 
anbieten oder von ihnen solche erhalten oder annehmen, die zu einer 
Beeinträchtigung einer objektiven und fairen Geschäftsentscheidung führen oder 
auch nur einen derartigen Anschein erwecken könnten. 

 
 
Schlussbestimmung 
 

1. Der Lieferant verpflichtet sich seinerseits zur Durchsetzung analoger 
Prinzipien gegenüber seinen Lieferanten und Dienstleistern. 

 
2. Die Montaplast GmbH behält sich vor, die Einhaltung des vorliegenden 

Verhaltenskodex für Lieferanten durch geeignete Maßnahmen zu 
überprüfen. 

 
3. Der vorliegende Verhaltenskodex für Lieferanten ist fester Bestandteil der 

allgemeinen Geschäftsbedingungen und des einzelvertraglichen Rahmen-
liefervertrages. 

 
4. Bei Nichteinhaltung des vorliegenden Verhaltenskodex durch den 

Lieferanten, liegt ein wichtiger Grund zur fristlosen Kündigung bestehender 
Verträge mit dem Lieferanten durch die Montaplast GmbH vor. 

 
5. Der vorliegende Verhaltenskodex tritt mit Kenntnisnahme der unter Punkt 3 

genannten Dokumente in jeweils seiner jüngsten Fassung in Kraft und ist 
gültig, solange die Geschäftsbeziehungen zwischen der Montaplast GmbH 
und dem Lieferanten besteht. 

 
 


